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Gefahr, ondern auch bei ſpäter drohender einzugreifen Schließlich
verſtand man ſich ogar azu wenn die mediziniſche Berechtigung nicht
ſehr dringend war, doch die Frühgeburt einzuleiten, enn gleichzeitig
Oziale Gründe (Kinderzahl Ernährungsſorgen beſſere Erziehung weniger
Kinder, Wohnungsſorgen 3*3.. mitſprachen Zu mner axen Auf
faſſung der ganzen rage hat viel die moderne materialiſtiſche Auf
aſſung und die Abkehr von allen religiöſen und moraliſchen Strömungen
geführt“ Med N

Dasſelbe hickſal E fürchte ich, wird die Steriliſation aben,
zuma ſie nich ſo gefährlich Vie Abortus iſt; „harmloſen Eingriff“ nenn.
man ſie 0 der ländlichen Bevölkerung rheiniſchen
man ſchon die Wohnung eines Arztes, der Eheleute vor Kinder⸗
egen Ewahrte. Ob ſeine ollegen den Kopf ſchüttelten oder nicht,
was CEL kat, 1E. 4 für 7 hum an“, EL ſteriliſierte.

Prümmer chließt ſeinen Artikel mit den orten „Die Vaſek
tomie iſt Einzig UL als notwendiges Mittel Fur Erhaltung der körper
en Geſundheit geſtattet vom Standpunkte der katholiſchen Moral“

675) Dem Moraliſten mag das als hinreichend deutlich genugen;
dem Tzte genügt EeS noch nicht Für ihn muß die Faſſung auten als
no  endiges ittel zur Erhaltung der körperlichen Geſundheit
gegenwärtiger Lebensgefahr

Auguſt Io ranUguſtin iegburg
ine Eheſanation der Poenitentiarie PrO 1010 Utroque Ein

Pfarrer, deſſen Kirche von Mitgliedern des bena  aArten 0  r
regelmäßig 1.  E geleiſtet wurde, ſtellte Jahre 1908 Eene rauungs⸗
delegation auf den „Pater, welcher zur Aushilfe kommi“, Aus Nach

ꝗ

ahren en ſich beim Trauungsprieſter (Cdenken der Gültig⸗
eit der Trauung ein, da 10 auch ſchon das Dekret „Ne temerée“ VI
beſtimmte, daß die E  igung 3u geben ſei S96erdoti determinato

Certo, und EL wandte ſich durch ſeinen Kloſtervorgeſetzten die
Pönitentiarie mit der Sanation dieſer Ehe Die Pönitentiarie
gewährte die radice Sand COnvalidat (matrimonium)
prolem SIVGS Susceptam SIVGS suscipiendam legitimam xinde enunciando
Pro FOr0o COnscientiae, Ita amen Ut huiusmodi gratlia foro quogque
Xtern0o suffragetur 20 JueII CHectum huiusmodi Sanatio adnotetur

Margine PTIIMae inscriptionis matrimonlil TO parochiali Ser-
Vando Gaute paroeclali archivo t praesentes Iteras EXPDPTESSI8
Caléce nominibus Cognominibus t Datria7 neCnOI tempore
t 1060 9u0 huiusmodi matrimonlum celebratum juit Ui PTIO Juuocumgque
futuro GVentu de matrimonll Validitate I; prolis legitimatione SOnstare
possit Der Kloſtervorſteher merkte hierau auf dem E  I Ort und
Zeit der Trauung und die näheren aten der Brautleute Der Pfarrer
verwies rauungsbu gehöriger Stelle auf das Pfarrarchiv
erliegende Reſkript der Pönitentiarie Bemerkt ſei, daß teſe Verfügung
Eenne Modifikation der Anordnung des CANn 1047 Cd Mr Call Edeute
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1 9 dieſen Fall eine Eintragung in das Ge

Kurie vorgeſehen iſt.

heimbuch el biſhöflchen

raz

Prof. Dr J. Haring.

V. Erziehungspflichten katholiſcher Eltern.) Folgende zwei paſto⸗

relle Fälle wurden dieſer Zeitſchrift zur Löſung vorgetragen:

1. Ein Witwer hat vor zwei Jahren eine Perſon geheiratet, die

proteſtantiſch war, aber vor der Heirat katholiſch wurde. Sie beſitzt zwei

uneheliche Kinder, von denen das eine 1916, das andere 1918 geboren

iſt; einige Wochen nach der Geburt hat ſie dieſelben proteſtantiſchen

Eltern zur Erziehung übergeben, die dieſelben gerne adoptieren möchten.

Bei ihrem Uebertritt zur katholiſchen Kirche hat man ihr geſagt, daß

ſie ſorgen müſſe, daß die Kinder katholiſch würden. Da dies nur möglich

iſt dadurch, daß ſie den Pflegeeltern die Kinder nimmt, zögert ſie;

denn ſie meint, die Kinder den Leuten nur dann wegnehmen zu können,

wenn ſie dieſelben in ihren Haushalt aufnimmt. Das iſt aber nicht mög⸗

lich, wenigſtens vorläufig; denn ihr Mann iſt gewöhnlicher Arbeiler,

verdient wenig und hat für vier Mädchen, die noch ſchulpflichtig ſind,

zu ſorgen. Außerdem ſind noch zwei Jungen von acht und ſiebzehn Jahren

bei Verwandten untergebracht. Der ältere will von der Stiefmutter

nichts wiſſen, obwohl dieſe ganz gut und ſehr fleißig iſt, allerdings auch

auf Ordnung ſieht, was bei der erſten Mutter nicht der Fall war. Unter

den'augenblicklichen Verhältniſſen glauben die Leute die oben erwähnten

zwei Kinder nicht zu ſich nehmen zu können; ſie aber den jetzigen pro⸗

teſtantiſchen Pflegeeltern wegzunehmen und an katholiſche Eltern zu

vergeben, kommt der Frau viel zu hart und grauſam vor; auch zu un⸗

dankbar, zumal ſie ihnen vor zwei Jahren in etwa verſprochen hat,

ihnen die Kinder zu belaſſen. — Nun geht die Frau beichten und ſagt

aufrichtig, wie die Dinge liegen. Da erklärt ihr der Beichtvater, er könne

ſie nicht losſprechen, bis die Kinder in katholiſchen Fämilien wären.

Ein anderer Beichtvater aber ſpricht ſie los unter der Bedingung, daß

ſie ſorge, daß die Sache bald ins Reine komme. Ein dritter formuliert

die Bedingung ſo, daß ſie die Kinder ins Haus nehmen möge, ſobald die

Verhältniſſe es erlauben. Wer hat es richtig gemacht?

2. Ein katholiſcher Pole hat vor 15 bis 20 Jahren eine Proteſtantin

(in der katholiſchen Kirche?) geheiratet. Fünſ Kinder ſind mit Einwilli⸗

gung des Vaters proteſtantiſch getauft, da die Leute in der Diaſpora

wohnten und weit von der katholiſchen Schule und Kirche entfernt waren.

Seitdem er in einem katholiſchen Orte wohnt, geht er regelmäßig zur

Kirche. Um zu den Sakramenten gehen zu können, verlangt der Prieſter

natürlich, daß die Kinder katholiſch werden. Damit iſt aber die Frau

nicht einverſtanden, weil drei Kinder ſchulpflichtig ſind und die Um⸗

ſchulung viele Unannehmlichkeiten mit ſich bringen würde. Ein Junge

von 15 Jahren weigert ſich ebenfalls. Indes will die Frau wohl das

Kind, das zu erwarten iſt, katholiſch werden laſſen, wenn der Mann

dadurch wieder mit der Kirche ausgeſöhnt werden kann. Was nun? —wo für dieſen Fall eine Eintragung I das Ge
Kurie vorgeſehen iſt heimbuch der biſ chöflichen

⁷ Prof Dr J Haring.
Erziehungspflichten katholiſcher Eltern.) Folgende 3weire Fälle wurden dieſer Zeitſchrift zur Löſung vorgetragen:
Ein Witwer hat bor 3wei Jahren eine Perſon geheiratet, die

proteſtantiſch war, aher vor der Heirat katholiſch wurde Sie beſitzt 3weiuneheliche Kinder, von denen das eine 1916, das andere 1918 geboreniſt; einige 0  en nach der Geburt hat ſie dieſelben proteſtantiſchenEltern 3ur Erziehung übergeben, die ieſelben adoptieren möchtenBei ihrem Uehertritt zur katholiſchen 11 hat man ihr geſagt, daßſie ſorgen müſſe, daß die Hinder katholiſe würden. Da dies NUr möglichiſt dadurch, daß ſie den Pflegeeltern die Kinder nimmt, zögert ſie;denn ſie meint, die Kinder den Leuten nur dann wegnehmen können,
wenn ſie dieſelben un ihren Au

＋ aufnimmt. Das iſt aber nicht mög⸗lich, wenigſtens vorläufig; denn ihr Mann iſt gewöhnlicher Arbeiler,verdient wenig und hat für vier Mädchen, die noch ſchulpflichtig ſind,
3u ſorgen Außerdem ſind noch 3wei Jungen von acht und ſiebzehn Jahrenbei Verwandten untergebracht. Der ältere Di. von der Stiefmutterni wiſſen, obwohl eſe gan  2  0 gut und ſehr leißig iſt, allerdings auchauf Ordnung ſieht, was bei der erſten Utter nicht der 75  all war nter
denaugenblicklichen Verhältniſſen glauben die Leute die oben erwähntenzwei Kinder nicht 3 ſich nehmen können; ſie aher den jetzigen proteſtantiſchen Pflegeeltern wegzunehmen und atholiſche Eltern
vergeben, Imm der rau viel 3u hart und rauſam vor; auch udankbar, zuma ſie ihnen vor 3wei Jahren In etwa verſprochen hat,ihnen die Hinder Elaſſen. Nun geht die Frau beichten und ſagtaufrichtig, wie die inge liegen Da erklärt ihr der Beichtvater, 45 könne
ſie nicht losſprechen, his die Kinder MN katholiſchen milien wären
Ein anderer Beichtvater aber ſpricht ſie Ios unter der Bedingung, daßſie orge, daß die Sache bald ins Reine komme. Ein ritter formuliertdie Bedingung ſo, daß ſie die Kinder ins Haus nehmen möge, ſobald die
Verhältniſſe Es erlauben. Wer hat richtig gemacht?

Ein katholiſcher Pole hat bvor 15 bis 20 ꝗ

ahren eine Proteſtantin(in der katholiſchen Kirche?) geheiratet. Fünf Hinder ind mit Einwilli—
gung des Vaters proteſtantiſch getauft, da die Eute Iun der Diaſporawohnten Ind weit von der katholiſchen Ule und entfernSeitdem ELr In einem katholiſchen rte wohnt, geht e regelmäßig zur1 Um 3 den Sakramenten gehen können, erlang der Prieſternatürlich, daß die Kinder katholiſch werden. Damit iſt aher die Fraunicht einverſtanden, weil drei Hinder ſchulpflichtig ſind und die Um
chulung viele Unannehmlichkeiten mit ſich bringen würde. Ein Jungevon 15 Jahren weigert ſich ebenfalls. Udes will die rau bH das
Kind, das Twarten iſt, arholi werden laſſen, der ann
dadurch wieder mit der 357 ausgeſöhnt werden kann. Was nun?


